
 

◼ ◼ Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater ◼ ◼  Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater ◼ ◼  

  

12 DIE MANDANTEN  INFORMATION  

      

Themen dieser Ausgabe 

   

 
◼ Abzug der Aufwendungen für Gästehäuser 

◼ Abzug von Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer 

◼ Passivierung erhaltener Zahlungen bei zeitraumbezo-

genen Leistungen 

 
◼ Erbschaftsteuer: Berücksichtigung der Einkom-

mensteuer für rückwirkend erklärte Betriebsaufgabe 

◼ Grunderwerbsteuer: Rückgängigmachung des Er-

werbsvorgangs 

 

   

    

Ausgabe Dezember 2023 
 

   

Sehr geehrte Mandantin,  

sehr geehrter Mandant, 

auch mit unserer Dezember-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  

Wirtschaftsrecht informieren (Rechtsstand: 26.10.2023). 

 

 
STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 

 

Unternehmer 

Abzug der Aufwendungen für 

Gästehäuser 

Zwar sind nach dem Gesetz Aufwendungen für Gästehäuser 

nicht als Betriebsausgaben abziehbar, wenn sich das Gäs-

tehaus außerhalb des Orts eines Betriebs des Unterneh-

mers befindet. Dieses Abzugsverbot greift jedoch nicht, 

wenn sich das Gästehaus am Ort eines Betriebs des Unter-

nehmers befindet. Die Abziehbarkeit der Betriebsausgaben 

setzt darüber hinaus – entgegen der Auffassung der Fi-

nanzverwaltung – nicht voraus, dass der beherbergte Ge-

schäftsfreund den Betrieb üblicherweise besucht. 

Hintergrund: Der Gesetzgeber sieht bestimmte Betriebs-

ausgaben als nicht oder nur teilweise abziehbar an. So sind 

z. B. Aufwendungen für Gästehäuser, die Geschäftsfreun-

den zur Verfügung gestellt werden und die sich außerhalb 

des Orts eines Betriebs des Steuerpflichtigen befinden, nicht 

als Betriebsausgaben abziehbar. 

Sachverhalt: Der Kläger war ein Lohnsteuerhilfeverein mit 

zahlreichen Beratungsstellen. Die Beratungsstellenleiter wa-

ren keine Arbeitnehmer des Klägers, sondern als freie Mitar-

beiter tätig. Der Kläger hatte in X einen Schulungsraum, der 
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als Betriebsstätte anzusehen war. Der Kläger mietete in 

demselben Gebäude, in dem sich der Schulungsraum be-

fand, noch zwei Ferienwohnungen an und überließ diese 

seinen Beratungsstellenleitern jeweils für eine Woche unent-

geltlich. Das Finanzamt erkannte den Betriebsausgabenab-

zug für die Anmietung der Ferienwohnungen unter Hinweis 

auf das gesetzliche Abzugsverbot für Gästehäuser nicht an, 

weil die beherbergten Beratungsstellenleiter nicht üblicher-

weise den Schulungsraum besuchten. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der hierge-

gen gerichteten Klage statt und ließ den Betriebsausgaben-

abzug zu: 

◼ Das Betriebsausgabenabzugsverbot für Gästehäuser greift 

nicht, wenn sich das Gästehaus bzw. die Ferienwohnung 

am Ort eines Betriebs des Steuerpflichtigen befinden. Ein 

Betrieb kann auch eine Betriebsstätte oder Zweignieder-

lassung sein. Der Schulungsraum in X war eine Betriebs-

stätte, und die Ferienwohnungen befanden sich am selben 

Ort, so dass das Betriebsausgabenabzugsverbot vom 

Wortlaut her nicht anwendbar war. 

◼ Es kommt nicht darauf an, ob die beherbergten Beratungs-

stellenleiter üblicherweise den Betrieb bzw. die Betriebs-

stätte (Schulungsraum) vor Ort besuchten. Soweit die Fi-

nanzverwaltung den Betriebsausgabenabzug davon ab-

hängig macht, dass sich das Gästehaus am Ort eines Be-

triebs des Steuerpflichtigen befindet und zusätzlich der Be-

trieb üblicherweise von den beherbergten Geschäftsfreun-

den besucht werden muss, geht letzteres Erfordernis über 

den Gesetzeswortlaut hinaus. Außerdem würde es dem 

Vereinfachungszweck des Abzugsverbots widersprechen, 

wenn man im Einzelfall aufklären müsste, ob der beher-

bergte Geschäftsfreund den Betrieb besucht hat. 

Hinweise: Der BFH widerspricht in seinem aktuellen Urteil 

der Auffassung der Finanzverwaltung. Dem BFH zufolge 

sind die Betriebsausgaben bereits dann abziehbar, wenn 

sich das Gästehaus am Ort des Betriebs, wozu auch eine 

Zweigniederlassung oder Betriebsstätte gehört, befindet. 

Außerdem sind die Betriebsausgaben für ein Gästehaus ab-

ziehbar, wenn das Gästehaus der Beherbergung von Ar-

beitnehmern dient. 

Abzug von Einfuhrumsatzsteuer als 

Vorsteuer 

Der Abzug von Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer setzt vo-

raus, dass der eingeführte Gegenstand für die umsatzsteu-

erpflichtigen Umsätze des Unternehmens verwendet wird. 

Es genügt nicht, dass die Einfuhrumsatzsteuer im Rahmen 

der unternehmerischen Tätigkeit des Unternehmers entstan-

den ist. 

Hintergrund: Die Einfuhr von Gegenständen im Inland un-

terliegt der Einfuhrumsatzsteuer. Ist der Gegenstand für das 

Unternehmen des Unternehmers eingeführt worden, kann 

der Unternehmer die entstandene Einfuhrumsatzsteuer als 

Vorsteuer geltend machen. Der Unternehmer schuldet dann 

die Einfuhrumsatzsteuer und kann sie zugleich als Vorsteuer 

abziehen. 

Sachverhalt: Die Klägerin war Spediteurin und erhielt von 

der in der Türkei ansässigen L den Auftrag, Elektronikartikel 

von der Türkei nach Deutschland zu befördern. Die Klägerin 

trat als indirekte Zollvertreterin für L auf und gab eine Zollan-

meldung ab. Das Hauptzollamt setzte daraufhin gegenüber 

der Klägerin sowie gegenüber L jeweils als Gesamtschuld-

ner Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von ca. 220 € fest. Die Klä-

gerin bezahlte die Einfuhrumsatzsteuer. Die Elektronikartikel 

kamen jedoch tatsächlich nicht bei der Empfängerin in 

Deutschland an, so dass die Klägerin darauf verzichtete, das 

Entgelt, das sie für die Abgabe der Zollanmeldung mit L ver-

einbart hatte, einzufordern. Die Klägerin machte die Ein-

fuhrumsatzsteuer als Vorsteuer geltend; das Finanzamt er-

kannte den Vorsteuerabzug nicht an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hierge-

gen gerichtete Klage ab: 

Der Abzug der entstandenen Einfuhrumsatzsteuer als Vor-

steuer setzt voraus, dass der eingeführte Gegenstand für 

das Unternehmen verwendet wird. Dies erfordert, dass der 

eingeführte Gegenstand selbst und damit dessen Wert für 

Zwecke der steuerpflichtigen Umsätze des Unternehmers 

verwendet wird. 

Im Streitfall lagen diese Voraussetzungen nicht vor, weil die 

Klägerin bezüglich der eingeführten Elektronikartikel ledig-

lich eine Verzollungs- bzw. Beförderungsdienstleistung er-

brachte: 

◼ So gehörte die Einfuhrumsatzsteuer nicht zu den Kosten 

eines konkreten umsatzsteuerpflichtigen Ausgangsumsat-

zes der Klägerin. Es gab bereits keinen Ausgangsumsatz 

der Klägerin, da sie aus Kulanzgründen ihre Verzollungs-

dienstleistung der L nicht in Rechnung gestellt hatte. 

◼ Der Wert der importierten Elektronikartikel gehörte auch 

nicht zu den allgemeinen Kostenelementen der unterneh-

merischen Tätigkeit der Klägerin. Die Klägerin hat die 

Elektronikartikel nicht zur Erbringung einer Ausgangsleis-

tung wie z. B. einer Beförderungs- oder Verzollungsdienst-

leistung verwendet; vielmehr waren die importierten Elekt-

ronikartikel lediglich das Objekt, an dem die Klägerin ihre 

Beförderungs- und Verzollungsdienstleistung erbracht hat. 

Hinweise: Der Vorsteuerabzug wäre grundsätzlich möglich 

gewesen, wenn die Klägerin die importierten Elektronikarti-

kel anschließend selbst in Deutschland umsatzsteuerpflich-

tig verkauft hätte. Die bloße Entstehung der Einfuhrumsatz-

steuer im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit der Klä-

gerin genügt für den Abzug der Einfuhrumsatzsteuer als Vor-

steuer hingegen nicht. 

Passivierung erhaltener Zahlungen bei 

zeitraumbezogenen Leistungen 

Erhält eine Immobilienentwicklungsgesellschaft für ihre Tä-

tigkeit ein pauschales Tätigkeitshonorar, welches sich an der 

Höhe der Gesamtinvestition orientiert und das in monatli-

chen Raten ausgezahlt wird, dürfen die monatlichen Zahlun-

gen nur insoweit durch einen passiven Rechnungsabgren-

zungsposten gewinnneutral erfasst werden, als die Zahlun-

gen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag 

darstellen. Dies setzt voraus, dass die Zuordnung der Zah-

lungen zu einer bestimmten Zeit auf allgemeingültigen Maß-

stäben beruht; eine bloße Schätzung der zeitlichen Kompo-

nente durch die Immobilienentwicklungsgesellschaft genügt 

nicht. 
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Hintergrund: Ein bilanzierender Kaufmann muss Einnah-

men, die ihm vor dem Bilanzstichtag zufließen, und die aber 

Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, 

passivisch abgrenzen und einen passiven Rechnungsab-

grenzungsposten bilden. Dieser Posten wird dann im nächs-

ten Wirtschaftsjahr, dem der Ertrag zuzuordnen ist, gewinn-

erhöhend aufgelöst. Ein typisches Beispiel hierfür ist eine 

Mieteinnahme, die dem Kaufmann, der einen Teil seiner Ge-

schäftsräume vermietet, im Dezember für den Januar des 

Folgejahres zufließt. 

Sachverhalt: Die Klägerin war eine Immobilienentwicklungs-

gesellschaft, die zu einem Konzern gehörte und für andere 

Konzerngesellschaften Bauprojekte entwickelte. Hierfür er-

hielt sie Tätigkeitshonorar in Höhe von 6 % der Gesamtin-

vestitionskosten, das in monatlichen Raten auf der Grund-

lage der voraussichtlichen Bauzeit ausgezahlt wurde. Je 

nach Projekt erhielt die Klägerin zwischen 12 und 30 Raten. 

Die Klägerin unterteilte ihre Entwicklungsleistung in fünf 

Phasen und ordnete diesen Phasen jeweils einen Zeitraum 

und einen Anteil am Gesamthonorar zu (z. B. 15 % für die 

Projektinitiierung, 35 % für die Vorbereitungsphase). Dem 

sich danach ergebenden Anteil und Zeitraum für die jewei-

lige Phase stellte sie die monatlichen Raten gegenüber; so-

weit die gezahlten Raten höher waren, bildete die Klägerin 

zum 31.12.2008 einen passiven Rechnungsabgrenzungs-

posten, der zum 31.12.2008 ca. 5 Mio. € betrug und den Ge-

winn für 2008 nicht erhöhte. Das Finanzamt erkannte den 

Rechnungsabgrenzungsposten ebenso wenig an wie eine 

hilfsweise passivierte erhaltene Anzahlung. Allerdings be-

rücksichtigte das Finanzamt eine Rückstellung aufgrund ei-

nes sog. Erfüllungsrückstands in Höhe von 2,5 Mio. €. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die Klage 

ab, die auf eine gewinnneutrale Passivierung von insgesamt 

5 Mio. € gerichtet war: 

◼ Die Klägerin durfte einen passiven Rechnungsabgren-

zungsposten nicht bilden. Denn dieser setzt voraus, dass 

die monatlich geleisteten Zahlungen ein Entgelt für eine 

„bestimmte Zeit“ darstellten. Ob sich die Leistung des Un-

ternehmers, und damit auch das Entgelt des Vertragspart-

ners auf eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag be-

zieht, richtet sich nach allgemeingültigen Maßstäben, die 

objektiv kontrollierbar sind. Schätzungen des Unterneh-

mers genügen hingegen nicht. 

◼ Tatsächlich hat die Klägerin die „bestimmte Zeit“ nur ge-

schätzt, indem sie ihre Gesamtleistungen in fünf Phasen 

aufgeteilt, die Dauer der einzelnen Phasen geschätzt und 

das Entgelt auf die einzelnen Phasen im Schätzungswege 

aufgeteilt hat. Die Schätzungen waren jedoch nicht kontrol-

lierbar und stimmten auch nicht, weil die geschätzten Lauf-

zeiten im Nachhinein tatsächlich länger waren. 

◼ Eine Passivierung als erhaltene Anzahlung war ebenfalls 

nicht möglich, weil dies nur bei zeitpunktbezogenen Leis-

tungen des Unternehmers (z. B. einem Warenverkauf) 

möglich ist, nicht aber bei einer zeitraumbezogenen Leis-

tung wie im Streitfall, die sich auf eine Bauphase bezieht. 

Hier war nur ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten 

zulässig, der im Streitfall jedoch an dem Kriterium der be-

stimmten Zeit scheiterte. 

◼ Eine Rückstellung wegen Erfüllungsrückstands auf der 

Passivseite ist zwar zulässig, soweit sich der Unternehmer 

mit seiner Leistung im Rückstand befindet. Hierzu hätte die 

Klägerin jedoch konkret vortragen müssen, inwieweit ihr 

Vertragspartner bereits in Vorleistung getreten ist und sie 

sich mit ihren Leistungen im Rückstand befand. Ein derar-

tiger konkreter Vortrag ist seitens der Klägerin nicht erfolgt. 

Hinweise: Es blieb aber bei der vom Finanzamt anerkannten 

Rückstellung in Höhe von 2,5 Mio. €, weil der BFH nicht „ver-

bösern“ durfte. 

Das Urteil ist wichtig für Unternehmer, die zeitraumbezo-

gene Leistungen z. B. im Bereich der Beratung oder Betreu-

ung erbringen. Die vor Abschluss der Leistung erhaltenen 

Zahlungen können nur dann passivisch abgegrenzt werden, 

wenn sich ein bestimmter Zeitraum nach dem Bilanzstichtag 

objektiv bestimmen lässt. Ist dies nicht möglich, ist im Ergeb-

nis nur eine Rückstellung wegen Erfüllungsrückstands zu-

lässig, für die jedoch konkrete Aufzeichnungen zu führen 

sind und aus denen sich ergibt, inwieweit die bis zum Bilanz-

stichtag erhaltenen Zahlungen höher sind als die vom Unter-

nehmer bis zum Bilanzstichtag erbrachten Leistungen. 

Bei Einnahmen bis zur Höhe von 800 € hat der Unternehmer 

ein Wahlrecht, einen Rechnungsabgrenzungsposten zu bil-

den. 

Alle Steuerzahler 

Erbschaftsteuer: Einkommensteuer für 

rückwirkend erklärte Betriebsaufgabe 

Die Einkommensteuer, die aufgrund einer von den Erben 

nach dem Tod des Erblassers und Betriebsinhabers rückwir-

kend erklärte Betriebsaufgabe entsteht, ist keine erbschaft-

steuerliche Nachlassverbindlichkeit. Sie mindert daher nicht 

die Bemessungsgrundlage für die Erbschaftsteuer. 

Hintergrund: Bei der Erbschaftsteuer mindert sich der Wert 

des Nachlasses um sog. Nachlassverbindlichkeiten. Zu den 

Nachlassverbindlichkeiten gehört u. a. auch die Einkom-

mensteuer, die auf Einkünfte des Erblassers entfällt. 

Sachverhalt: Die Kläger waren Miterben des im Jahr 2016 

verstorbenen Erblassers E, der bis zu seinem Tod einen 

Bauernhof betrieben hatte. Nach dem Tod des E erklärten 

die Erben eine Betriebsaufgabe für den Bauernhof, und zwar 

drei Monate rückwirkend; eine solche Rückwirkung ist ge-

setzlich möglich. Hierdurch kam es zu einem einkommen-

steuerlichen Aufgabegewinn mit einer entsprechenden Ein-

kommensteuer des Erblassers für 2016. Die Kläger machten 

diese Einkommensteuer als Nachlassverbindlichkeit bei der 

Erbschaftsteuer geltend. Das Finanzamt erkannte die Nach-

lassverbindlichkeit nicht an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hierge-

gen gerichtete Klage ab: 

◼ Zwar gehört zu den Nachlassverbindlichkeiten auch die 

Einkommensteuer des Erblassers, wenn sie entweder bis 

zum Tod des Erblassers festgesetzt worden ist, oder aber 

wenn sie auf Einkünfte des Erblassers entfällt, die dieser 

bis zu seinem Tod erzielt hat. 

◼ Im Streitfall waren diese Voraussetzungen jedoch nicht er-

füllt. Denn weder war die Einkommensteuer für 2016 für E 

vor seinem Tod festgesetzt worden, noch hatte der Erblas-

ser den Aufgabegewinn erzielt. Die Einkommensteuer auf 
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den Aufgabegewinn war nämlich erst aufgrund der rückwir-

kend von den Klägern erklärten Betriebsaufgabe entstan-

den. E selbst hatte keine Aufgabeerklärung bis zu seinem 

Tod abgegeben, so dass der Bauernhof mit seinem Tod 

auf die Kläger als Miterben überging. 

Hinweise: Anders wäre zu entscheiden gewesen, wenn der 

Erblasser noch den Tatbestand für die Entstehung der Ein-

kommensteuer selbst verwirklicht hätte, die Höhe der Ein-

kommensteuer im Todeszeitpunkt aber noch nicht genau 

festgestanden hätte, weil die Erben noch mögliche steuerli-

che Wahlrechte ausüben konnten. Der Streitfall unterschied 

sich jedoch hiervon, weil es erst durch die von Miterben er-

klärte Betriebsaufgabe zu einem rückwirkenden Aufgabege-

winn gekommen ist. 

Grunderwerbsteuer: 

Rückgängigmachung des 

Erwerbsvorgangs 

Die Grunderwerbsteuer für einen grunderwerbsteuerbaren 

Verkauf wird aufgehoben, wenn der Verkauf innerhalb von 

zwei Jahren rückgängig gemacht wird und der Verkauf in-

nerhalb der gesetzlichen Anzeigefrist der Grunderwerbsteu-

erstelle des Finanzamts angezeigt worden war. Dabei ge-

nügt es, wenn der Notar den Verkauf innerhalb der für den 

Steuerschuldner geltenden Anzeigefrist angezeigt hat. 

Hintergrund: Die Grunderwerbsteuer entsteht grundsätzlich 

mit Abschluss eines Grundstückskaufvertrags oder bei ei-

nem Verkauf von Anteilen an einer grundstücksbesitzenden 

Gesellschaft, wenn dadurch bestimmte Beteiligungsquoten 

überschritten bzw. erreicht werden. Der Gesetzgeber lässt 

bei Rückgängigmachung des Grundstückskaufvertrags in-

nerhalb von zwei Jahren eine Aufhebung der Grunderwerb-

steuer zu. Die Grunderwerbsteuer kann aber nur dann auf-

gehoben werden, wenn der Erwerbsvorgang fristgerecht, 

d. h. innerhalb von zwei Wochen, und in allen Teilen voll-

ständig angezeigt worden ist. 

Sachverhalt: Die Klägerin war im Jahr 2016 an einer grund-

besitzenden GmbH mit 90,1 % beteiligt. Weitere Gesell-

schafterin war eine AG mit einer Beteiligung von 9,9 %. Mit 

notariellem Vertrag vom 22.12.2016 verkaufte die AG ihre 

Beteiligung an der GmbH an die Klägerin; dieser Verkauf war 

grunderwerbsteuerbar. Der Verkauf musste aber noch von 

einem weiteren Vorstandsmitglied der AG genehmigt wer-

den. Die Genehmigung wurde am 23.12.2016 erteilt und 

ging am 30.12.2016 beim Notar ein. Der Notar übersandte 

eine Veräußerungsanzeige an das für die Körperschafts-

teuer zuständige Finanzamt, das die Unterlagen an das für 

die Grunderwerbsteuer zuständige Finanzamt weiterleitete, 

wo sie am 12.1.2017 eingingen. Das Finanzamt setzte da-

raufhin Grunderwerbsteuer fest. Am 12.6.2018 wurde der 

Anteilsverkauf rückgängig gemacht. Die Klägerin beantragte 

die Aufhebung der Grunderwerbsteuer; das Finanzamt 

lehnte dies ab, weil der Anteilsverkauf vom 22.12.2016 nicht 

innerhalb von zwei Wochen angezeigt worden sei. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hob die Grund-

erwerbsteuer auf und gab der Klage statt: 

◼ Eine Aufhebung der Grunderwerbsteuer ist nicht nur bei 

der Rückgängigmachung eines Grundstückskaufvertrags, 

sondern auch bei der Rückgängigmachung eines Anteils-

kaufvertrags möglich. 

◼ Entgegen der Auffassung des Finanzamts ist der Anteils-

verkauf vom 22.12.2016 fristgerecht, d. h. innerhalb von 

zwei Wochen, und auch vollständig angezeigt worden. Es 

genügt nämlich, wenn einer von mehreren Anzeigever-

pflichteten (Notar oder Steuerschuldner) der Anzeigepflicht 

ordnungsgemäß und fristgerecht nachkommt. 

◼ Zwar hat der Notar seine eigene Anzeigepflicht nicht frist-

gerecht erfüllt; denn er hätte innerhalb von zwei Wochen, 

nach dem 22.12.2016, dem für die Grunderwerbsteuer zu-

ständigen Finanzamt die Veräußerungsanzeige übersen-

den müssen; dort ist sie jedoch erst am 12.1.2017 und da-

mit nach Ablauf der Zwei-Wochen-Frist eingegangen. Je-

doch hat der Notar die Anzeigepflicht der Klägerin erfüllt; 

denn für die Klägerin begann die Zwei-Wochen-Frist erst 

mit der Kenntnisnahme von der am 30.12.2016 beim Notar 

eingegangenen Genehmigung des Vertrags durch das 

weitere Vorstandsmitglied. Mit dem Eingang der Veräuße-

rungsanzeige am 12.1.2017 bei dem für die Grunderwerb-

steuer zuständigen Finanzamt ist die Anzeige damit inner-

halb der für die Klägerin als Steuerschuldnerin geltenden 

Anzeigefrist eingegangen. 

Hinweise: Im Ergebnis hat der Notar die Anzeigepflicht der 

Klägerin innerhalb der für die Klägerin geltenden Anzeige-

frist erfüllt. Dies war möglich, weil es zwei unterschiedliche 

Anzeigepflichten gab, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

begannen, nämlich für den Notar mit dem Anteilskaufvertrag 

und für die Klägerin mit der Kenntnisnahme der Genehmi-

gung durch das Vorstandsmitglied. Im Streitfall kam auch 

noch Glück hinzu – denn der Notar hatte die Veräußerungs-

anzeige an das falsche Finanzamt übersandt, nämlich an 

das für die Körperschaftsteuer zuständige Finanzamt. Es ge-

nügte jedoch, dass dieses die Anzeige rechtzeitig an das 

Grunderwerbsteuer-Finanzamt weiterleitete und die Anzeige 

dort vor Ablauf der Frist einging. 

Die Erfüllung der Anzeigepflicht als Voraussetzung für die 

Aufhebung der Grunderwerbsteuer soll dem Anreiz entge-

genwirken, eine Anzeige zu unterlassen und damit einer Be-

steuerung des Grundstückskaufvertrags oder Anteilskauf-

vertrags zu entgehen. 

 

Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im Dezember 2023 

11.12.2023 Umsatzsteuer; Lohnsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchenlohnsteuer;  

Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchensteuer 

Zahlungsschonfrist bis zum 14.12.2023 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

27.12.2023 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 27.12.2023 

Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 21.12.2023 

 


